
frau , die Zeugin M aria N., beging im Jah re  1956 in
T. schwere D iebstähle in HO- und K onsum verteilungs
stellen. W ährend der Zeit des E rm ittlungsverfahrens 
ging die Zeugin zweimal zur A ngeklagten, um  sich 
dort die K arten  legen zu lassen. Nicht, wie in der A n
klage geschildert wird, erk lä rte  ih r die A ngeklagte 
beim letzten Mal, daß sie auf ihre S tra fta t Zuchthaus 
bekom men w ürde und dies auch in der Zeitung ver
öffentlicht wurde, sondern das geschah nach Aussagen 
der Zeugin N. bereits das erste  Mal. Beim ersten  K ar
tenlegen sag te die A ngeklagte auch der Zeugin, daß 
sie nach dem W esten gehen solle. Nachdem  sich dann 
die Zeugin entschlossen hatte , nach dem W esten zu 
gehen, suchte sie die A ngeklagte nochm als auf. Auch 
diesmal legte ih r die A ngeklagte die K arten. Dabei 
b rach te sie zum Ausdruck, daß die F a h r t gu t gehen 
w ürde und sie auch A rbeit bekom men würde. W ie die 
Zeugin heute in der H auptverhandlung w eiter zum Aus
druck brachte, sag te  ihr dam als die A ngeklagte noch, 
daß  sie, die Zeugin, keinen U nternehm ungsgeist hätte, 
weil sie so lange m it der F a h r t nach W est-Berlin w ar
te te. Die A ngeklagte h a t dann die Zeugin in  Beglei
tu n g  des W. N. aufgesucht und ih r ein Kopfkissen und 
ein U m schlagetuch überbracht. D a zu dieser Zeit die 
Zeugin noch keine A rbeit hatte , versprach ih r die A n
geklagte, sich um A rbeit fü r  die Zeugin zu bemühen. 
N ach A ussagen der A ngeklagten gelang ih r dies jedoch 
nicht, und sie h a t sich dann auch nicht w eiter um  die 
Zeugin geküm m ert. A nfang des Jah res 1957 kehrte  die 
Zeugin dann in  die Deutsche D em okratische Republik 
zurück.

Durch die Beweisaufnahm e is t erwiesen, daß sich die 
A ngeklagte der S taatsverleum dung schuldig gem acht 
hat. Sie h a t als K artenlegerin öffentlich behauptet, daß 
die Zeugin wegen der von ihr begangenen Diebstähle 
eine Z uchthausstrafe zu erw arten  habe und dies auch 
in  der Zeitung bekannt gegeben würde. Sie h a t dabei 
die Tatsache, daß Bürger, die gegen unsere Gesetze 
verstoßen, b es tra ft werden, entstellt. Sie h a t gew ußt, 
daß sie Tatsachen entstellt, und sie h a t dam it S taa ts
einrichtungen unseres A rbeiter- und B auern-S taates 
verächtlich gem acht. Sie h a t dam it den Tatbestand des 
§ 131 StGB im vollen U m fange erfüllt.
Der S taa tsanw alt bean trag te  gegen sie eine Gefäng
n isstra fe  von zehn M onaten un ter A nrechnung der 
U ntersuchungshaft.
Die H andlung der A ngeklagten rich tet sich gegen eine 
E inrichtung unseres A rbeiter-und-B auernstaates, näm 
lich gegen die Justizorgane. Obwohl ihr bekannt war, 
daß bei geringfügigen D iebstählen d era rt hohe S trafen  
nicht erkann t werden, h a t sie die Zeugin in A ngst ver
se tz t und sie zum Verlassen der Republik bewegt. Sie 
h a t durch ihre B ehauptungen unseren Justizorganen 
einen brutalen  C harak ter angedichtet und dam it zum 
A usdruck gebracht, daß unsere Justiz  n icht die In te r
essen der A rbeiter und B auern v ertritt.

..........  Die A ngeklagte h a t durch ihre T at den In te r
essen unserer W erktätigen zuwidergehandelt, und es 
m uß ih r durch eine angem essene und gerechte S trafe 
k largem acht werden, daß sie in Zukunft durch eine 
ordentliche und ehrliche A rbeit ihren Lebensunterhalt 
verdienen m uß und daß sie die Interessen unseres 
A rbeiter-und-B auernstaates zu w ahren verpflichtet ist. 
Die K am m er erkannte deshalb auf die ausgesprochene 
S trafe.
Gemäß § 219, Abs. 2 StPO w ar der A ngeklagten die 
U ntersuchungshaft in voller Höhe anzurechnen.
Die Kostenentscheidung ergib t sich aus § 353 StPO in 
Verbindung m it § 2, Abs. 2 der VO über die Kosten in 
S trafsachen vom 15. M ärz 1956.

gez. Fehse gez. Künnecke gez. Gallasch
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D er S trafsenat h a t fü r R echt erkannt:

D er A ngeklagte w ird wegen Staatsverleum dung nach 
§ 131 StGB zu einer G efängnisstrafe von einem Ja h r 
verurteilt.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Am 17. Novem ber 1956 h a tte  der A ngeklagte S pät
schicht. E r  wollte an diesem Tage, wo auch die Lohn
auszahlung s ta ttfand , seinen E instand als S tanzer ent
richten  und kaufte  deshalb eine F lasche Schnaps. Es 
w urde auch von den A rbeitskollegen zusam m enge
steuert, w ofür dann w eiterer Schnaps sowie auch Bier 
gekauft und getrunken wurde. Dabei erzählte der An
geklagte fälschlicherweise, daß er im Ja h re  1953 nach 
seiner R ückkehr aus W estdeutschland von den Organen 
des S taatssicherheitsdienstes un ter Scheinwerferlicht 
im K reuzverhör vernom m en worden sei und dabei 
„standhaft“ geblieben sei. E tw as sp ä ter begab sich der 
A ngeklagte in die M ontageabteilung und in die P rü f
kabine. E r  h a tte  eine Bierflasche zerschlagen und sich 
an  den Scherben dieser F lasche den Daum en verletzt. 
E r  nahm  die Rückwand eines Pappkartons, wie sie fü r 
die V erpackung der R adiogeräte bestim m t sind, und 
schrieb auf diesen P appkarton  m it B lut die faschistische 
Parole: „F reiheit fü r U ngarn, F reiheit fü r die B rüder 
in  der DDR“. Dieses so angefertig te  P lak a t nahm  der 
A ngeklagte und ging aus der P rüfkabine in die H aup t
m ontage. In  der N ähe der E ingangstür hielt er die 
Pappschutzhülle m it der faschistischen Losung über 
seinen Kopf und rief seinen in  der M ontage beschäf
tig ten  A rbeitskollegen zu: „Seht und le st“. Alle im Be
trieb  w aren über das V erhalten des A ngeklagten sehr 
aufgebrach t und entfernten  ihn sowohl aus der Mon
tag e  als auch aus dem Betrieb. Bei den kurz vorher 
stattgefundenen G ew erkschaftsw ahlen h a tte  der A nge
k lag te  ebenfalls die von den westlichen H etzsendern 
verbreiteten Lügennachrichten über die Ereignisse in 
U ngarn  verbreitet.

D er Senat h a tte  sehr sorgfältig  zu untersuchen, ob 
die Handlungsweise des A ngeklagten ein Verbrechen 
nach A rt. 6 der V erfassung oder ein V erstoß gegen 
§ 131 StGB darstellt. Die von dem A ngeklagten auf 
den P appkarton  m it Blut geschriebene Losung stellt 
in ih rer äußeren  Erscheinungsform  sowohl K riegshetze 
als auch Boykotthetze gegen unsere dem okratischen 
E inrichtungen dar. Es w ar aber zu prüfen, ob der nach 
A rtikel 6 der V erfassung erforderliche V orsatz Vorge
legen hat. D er A ngeklagte ist nach den Beurteilungen 
durch den Betrieb, die zuständige BPO und die K ader
abteilung seiner ersten  Beschäftigungsstelle nach der 
R ückkehr in die Republik, als ein Mensch anzusehen, 
der in seiner Allgemeinbildung etwas zurückgeblieben 
ist. Diesen Eindruck h a t auch der Senat in der H aup t
verhandlung gewonnen. In  der Beurteilung der zustän
digen BPO wird andererseits gesagt, daß sich der A n
geklagte fü r die Problem e in der K am pfgruppe sehr 
s ta rk  in teressierte und daß er seinen Dienst in der 
K am pfgruppe regelm äßig und m it einem gewissen E ifer 
durchgeführt hat. Bei einem derartigen  V erhalten kann 
m an nicht die Überzeugung gewinnen, daß der Ange
k lag te  die A bsicht hatte , unsere staatliche Ordnung 
m it seiner H etz tä tigke it anzugreifen. D er A ngeklagte 
ist in der K ategorie der Schwankenden einzureihen. 
Deshalb w ar ihm der Vorsatz, der fü r  die Anwendung
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